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Verwaltungsgebührensatzung

Satzung
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der Gemeinde Zeuthen

Auf der Grundlage des §§ 3und 28 Abs. 2Nr. 9der Kommunalverfassung für das Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI.I/07 S. 286) zuletzt geändert durch
Artikel 3des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBI.I/22 S. 6) sowie der §§ 1,2,4 und 5des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31.03.2004 (GVBI.I/04,
S.174) zuletzt geändert durch Artikel 1des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI.I/19), hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen in ihrer Sitzung am 12.03.2024 folgende Verwal¬
tungsgebührensatzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Gebühr

Die Gemeinde Zeuthen erhebt für besondere Leistungen der Venvaltung (Amtshandlun¬
gen oder sonstige öffentlich-rechtliche Tätigkeiten) Verwaltungsgebühren nach Maßgabe
dieser Satzung, wenn diese besonderen Leistungen von der oder dem Beteiligten bean¬
tragt oder sonst von ihr oder ihm im eigenen Interesse veranlasst worden sind. Die ge¬
bührenpflichtigen besonderen Leistungen sind in der dieser Satzung beigefügten Gebüh¬
rentabelle aufgelistet. Die Gebührentabelle ist Bestandteil der Satzung.
Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

(1)

(2)

§ 2
Gebührenbemessung

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem anliegenden Gebührentarif, der Bestand¬
teil dieser Satzung ist. Sofern für eine Gebühr Rahmensätze vorhanden sind, ist die Ge¬
bühr nach dem Verwaltungsaufwand, der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder
dem sonstigen Nutzen der Verwaltungsleistung für den Gebührenpflichtigen zu bemes¬
s e n .

Bei mehreren nebeneinander vorzunehmenden gebührenpflichtigen Handlungen werden
die Gebühren einzeln nach den in Betracht kommenden Tarifnummern der Gebühren¬
t a b e l l e e r h o b e n .

Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Wert zum
Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung maßgebend, soweit die Gebührensatzung
n i c h t s a n d e r e s b e s t i m m t .
Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer Beendi¬
gung zurückgenommen, so sind unter Berücksichtigung des bereits entstandenen Ver¬
waltungsaufwandes 10 bis max. 75 %des im Gebührentarif vorgesehenen Satzes zu er¬
h e b e n .
Für Widerspruchbescheide darf nur dann eine Gebühr erhoben werden, wenn der Ver¬
waltungsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und wenn oder
soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Gebühr beträgt höchstens die Hälfte
der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr.
Sofern einzelne Gebühren für Leistungen der Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetz
(UStG) unterliegen, erhöht sich die Gebühr der jeweiligen Leistung um die zum Zeitpunkt
der Leistungserbringung gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Se i t e 1von 3S t a n d : 1 3 . 0 3 . 2 0 2 4



u
Verwaltungsgebührensatzung

§ 3
Gebührenbefreiung

(1) G e b ü h r e n w e r d e n n i c h t e r h o b e n f ü r :

a) mündliche Auskünfte,
b) Leistungen, die durch einen im öffentlichen Dienst stehenden Beamten, Angestell¬

ten, Arbeiter oder Versorgungsempfänger veranlasst werden und sich auf das be¬
stehende oder frühere Dienst, Versorgungs- oder Arbeitsverhältnis beziehen,

c) Leistungen, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Verwal¬
tungsgebühren betreffen.

(2) Im Übrigen gilt für die Gebührenbefreiung §5Abs. 6des KAG in der jeweils geltenden
Fassung.
Vo n G e b ü h r e n s i n d b e f r e i t :

a) das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände, sofern die Leistung der Verwal¬
tung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft oder es sich nicht um eine bean¬
tragte sonstige Tätigkeit im Sinne des §4Abs. 2KAG auf dem Gebiet der Bauleit¬
planung des Kultur-, Tief- und Straßenbaues handelt,

b) die Bundesrepublik und die anderen Länder, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet
ist.

c) die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Leis¬
tung der Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung dient.

(3) Aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten kann Gebüh¬
renermäßigung oder Gebührenbefreiung erfolgen.

§ 4
Gebührenpflicht iger

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer die gebührenpflichtige Tätigkeit beantragt
oder veranlasst oder die Kosten durch eine ausdrückliche Erklärung übernommen hat,
oder sie ihn unmittelbar begünstigt.
M e h r e r e G e b ü h r e n s c h u l d n e r s i n d G e s a m t s c h u l d n e r .(2)

§ 5
Entstehung der Gebührenpflicht und der Pflicht zur Auslagenerstattung, Fälligkeit

Die Gebührenschuld entsteht mit Beendigung der Amtshandlung oder Ablehnung des An¬
trags und ist innerhalb von 14 Tagen fällig. Wird gegen die gebührenpflichtige Leistung
oder die Gebührenfestsetzung ein Rechtsmittel eingelegt, so wird dadurch die Fälligkeit
der Gebühr nicht aufgehoben.
Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er¬
stattenden Betrages.
Die Erbringung der besonderen Leistung kann von der Vorauszahlung der Gebühr oder
eines angemessenen Vorschusses abhängig gemacht werden.

(1)

(2)

(3)
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§ 6
Auslagen

(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit Verwaltungsleistungen nach §3Abs. 1(a) entste¬
hen, sind zu ersetzen, auch wenn der Zahlungspflichtige von der Entrichtung der Gebühr
befreit ist. Auslagen im Sinne des §5Abs. 7KAG, die im Zusammenhang mit der Amts¬
handlung oder sonstigen Tätigkeit stehen sind zu ersetzen.
Für den Ersatz der Auslagen gelten die Vorschriften dieser Gebührensatzung entspre¬
c h e n d .

(2)

§ 7
Stundung, Niederschlagung und Erlass

Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Gebührenforderungen und Ausla¬
gen gelten die Vorschriften des §31 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des
Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) in Verbindung mit §§ 222, 227 und 261 Abgaben¬
ordnung (AO).

§ 8
I n k r a f t t r e t e n

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 26.06.2008 außer Kraft.

Zeuthen, den 13.03.2024

!äli^{e|j[peter des Bürgermeisters
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G e b ü h r e n t a r i f

zu r Verwa l tungsgebührensa tzung der Geme inde Zeu then

[ 75,30 €/hbei Abrechnung nach Aufwand wird die Arbeitszeit des Bearbeiters (volle Stunde) angesetzt mit:

G r u n d - A u f w a n d s -

G e b ü h r

1Vervielfältigungs- und Kopierleistungen

SchwarzAVeiß-Kopie bis DIN A4 Seite je Seite

Farbdruck/Kopie (z.B. Fotos. Flurkartenauszüge) bis DIN A4
Übergabe Dokumente/ Kopien als elektronische Daten

Anfertigen eines Schriftstückes bis DIN A4 nach Aufwand ie anaefanaene V* Stunde

0,40 €

0,70 €

9,45 €

(A3 =2x A4)
(A3 =2x A4)

(elektronischer Datenträger)

1 . 1

1 . 2

1 . 3

18,80 €1 . 4

2 B e s c h e i n i g u n g e n

2.1 Ausstellung von Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen

2.2. Zweitausfertigung eines Abgaben- und Beitragsbescheides
2.3 Auszüge aus dem Abgaben- und Bei t ragskonto

2.4 Ersatz verlorener oder unbrauchbar gewordener Hundesteuermarken

12,50€

5,00 €

5,00 €

12,50€

3Amtliche Beglaubigungen

-Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen mit Vorlage des Personalausweises

-Beglaubigungen von Dokumenten und Zeugnissen mit Ausnahme von:

Personenstandsdaten (Ehe-, Geburts-, Sterbeurkunde)

-Beglaubigungen sonstiger Art noch Vorlage des Originals

-Beglaubigungen mehrseitiger Dokumente ,Grundwert (1 Seite) zzgl.

5,00 €

5,00 €

[jel Seite/Kopie)

[je1 Seite/Kopie)

3 . 1

3 . 2

5,00 €3 . 3 [je 1Seite /Kopie)

je Folgeseite3 . 4 1,50 €

4 A k t e n e i n s i c h t , A u s k ü n f t e

4.1 Bauarchivakten (Grundgebühr)

4.2 Aufwandsgebühr /Aktenzusammenstellung

4.3 Erteilung einer umfassenden und vielseitigen Auskunft zu Baurecht und Bauordnungsrecht

4.4 Aufwandsgebühr /Aktenzusammensteilung

4.5 Gebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen gern. BauGB

4.6 Aufwandsgebühr /Aktenzusammensteilung

i n k l . e r s t e V * S t u n d e

je weitere angefangene’/^ Stunde

i n k l . e r s t e Ya S t u n d e

ie weitere angefangeneVJ Stunde

i n k l . e r s t e V i S t u n d e

ie weitere angefangeneVJ Stunde

30,00 €

18,80 €

30,00 €

18,80 €

50,00 €

18,80 €

inkl. erste Va Stunde

ie weitere angefangeneV< Stunde

25,00 €5 G e b ü h r f ü r d i e E r t e i l u n g e i n e r S c h a c h t g e n e h m i g u n g

18,80 €-Aufwandsgebühr mit ggf. erforderlicher Ortsbegehung

inkl. erste Va Stunde

ie weitere angefangene!4 Stunde

25,00 €6 G e b ü h r f ü r G r u n d s t ü c k s z u f a h r t e n

18,80 €-Aufwandsgebühr mit ggf. erforderlicher Ortsbegehung

inkl. erste Ya Stunde 25,00 €7Bearbeitung von Baumfällanfragen
-Aufwandsgebühr mit ggf. erforderlicher Ortsbegehung ie weitere angefangeneVi Stunde 18,80 €

inkl. erste Ya Stunde

ie weitere angefangene14 Stunde

25,00 €8 Ve r g a b e e i n e r H a u s n u m m e r
18,80 €-Aufwandsgebühr mit ggf. erforderlicher Ortsbegehung

50,00 €

b i s 7 5 % d . s t r i t t . K o s t e n

9 E n t s c h e i d u n g ü b e r f ö r m l i c h e R e c h t s b e h e l f e

Bauplanerische Stellungnahmen und weitere Auskünfte zur Bebauung von Grundstücken für
Gutachter und Sachverständige

inkl. erste Ya Stunde 25,00 €1 0

18,80 €-Aufwandsgebühr ie weitere angefangene14 Stunde
je Bewilligung (z.B. Eintragung von Wegerechten und/oder Leistungsrechten bei
Gemeindegrundstücken für Dritte

inkl. erste Ya Stunde 25,00 €1 1

18,80 €-Aufwandsgebühr ie weitere angefangene!4 Stunde

Verwaltung von Grundstücken für Eigentümer gern, gesetzlicher Vertreterbestellung Je Vertrag
pauscha l ie r te r Aus lagenersa tz - j e Mona t

37,50 €1 2

Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht näher bestimmt werden können (z.B. Genehmigungen wie
13 Sondernutzung, Grabnutzung, Nutzung öffentlicher Räume) oder die mit besonderer Mühewaltung (z.B. Außenarbeiten, Einbeziehung von

Entscheidungsträgern, etc. ) verbunden s ind, -
18,80 €Aufwandsgebühr je.angefangeneVi Stunde

-Weiterberechnung /Ausiagenersatz in
t a t s ä c h i i c h e n t s t a n d e n e r H ö h e

14 Auslagen an Dritte im Rahmen der Erbringung von gebührenpflichtigen Tätigkeiten

0,50 €ersten 50 Seiten

weitere je Seite
Dokumentenpauschalen für Mehrausfertigungen von Dokumenten welche im Rahmen der Erbringung
von gebührenpflichtigen Tätigkeiten erstellt wurden (§9 GebGBbg)

1 5
0 ,15€

Überlassung der Dokumente in elektronischer Form ,je Datei 2,50 €

Stand: 13.03.2024


